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Das Bild auf der Vorderseite zeigt eine Szene aus dem Film
„Toni Erdmann“, Regie: Maren Ade, mit Peter Simonischek als
nervigem Vater und Sandra Hüller als gestresster Tochter.
(Foto mit freundlicher Genehmigung der Komplizen Film)

Hinweis: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzich-
tet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für
alle Geschlechter (m/w/d).

Impressum: MUR-Verlag GmbH & Co. KG
Passau (2019)

Hersteller: Bayern Print, Augsburg
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1. Grundregeln

Mit dem Urheber-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG),
das am 1. März 2018 in Kraft trat, wurde die Nutzung von urhe-
berrechtlich geschützten Werken im Unterricht grundlegend neu
geregelt. Seitdem dürfen gemäß § 60a UrhG  für den Unterricht
bis zu 15 % eines veröffentlichten Werkes (Film, Fernsehsen-
dung, Radiosendung etc.) genutzt werden. Erlaubt sind: 

• die Vorführung, d. h. einen Ausschnitt im Unterricht zeigen
(§ 19 Abs. 4 UrhG),

• die öffentliche Zugänglichmachung, d. h. einen Ausschnitt
über das Intranet der Schule/Internet im Unterricht abru-
fen und zeigen (§ 19a UrhG),

• die Vervielfältigung, d. h. einen Ausschnitt auf einen Bild-
träger aufnehmen oder übertragen (§ 16 UrhG) bzw. zu
speichern (z.B. auf einer Festplatte, einem USB Stick),

• die Wiedergabe von Funksendungen, d. h. einen Ausschnitt
einer Funksendung zeitgleich wiedergeben (§ 22 UrhG),

• die Verbreitung, d. h. Kopien des Ausschnitts verteilen 
(§ 17 UrhG),

• die sonstige öffentliche Wiedergabe (§ 15 Abs. 2 i. V. m. 
§§ 19–22 UrhG).

Die Nutzung muss der Veranschaulichung des Unterrichts die-
nen (§ 60a Abs. 1 UrhG).

Sollte die Nutzung 15 % des Films bzw. der Sendung über-
schreiten, den Unterricht nicht veranschaulichen oder kommer-
ziellen Zwecken dienen, muss das Nutzungsrecht erworben wer-
den, das ausgeübt werden soll. 

Die folgenden Bildungseinrichtungen sind privilegiert (§ 60a
Abs. 4 UrhG): 

• frühkindliche Bildungseinrichtungen,
• Schulen,
• Hochschulen,
• Privatschulen (RegE des UrhWissG, S. 36),
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Grundregeln

• Einrichtungen der Berufsbildung oder der sonstigen Aus-
und Weiterbildung,

• Berufsschulen,
• Sonderschulen sowie
• Fernunterricht (MOOCS - massive open online courses).

Nicht privilegiert sind: 
• kommerzielle Einrichtungen, z. B. kommerzielle private

Sprachinstitute (§ 60a Abs. 1 UrhG),
• Volkshochschulen, 
• bezahlter Unterricht,
• Auftragsforschung,
• google Buchsuche sowie
• Krippen.

Achtung: Die Grundregel gilt nicht für Bildungsmedien, also
z.B. Filme, die extra für die Nutzung im Unterricht hergestellt
wurden.

Öffentlich/nicht-öffentlich?

Es besteht seit langem die Diskussion, ob der Schulunterricht
als öffentlich oder nichtöffentlich einzuordnen ist (§ 15 Abs. 3
UrhG). Wäre er nicht öffentlich, würde sich § 60a UrhG erübri-
gen bzw. nur in Ausnahmefällen Anwendung finden, wie z. B. bei
Schulveranstaltungen, weil die erlaubten Nutzungen sich nur auf
öffentliche Veranstaltungen der Schule – und nicht den Unter-
richt in der Schule – beziehen würden.

Die Diskussion bezieht sich vor allem auf die Vorführung von
Filmen (§ 19 Abs. 4 UrhG) im Unterricht. 

Der urheberrechtliche Begriff der Öffentlichkeit wird in § 15
Abs. 3 UrhG definiert: „Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie
für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt
ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der
das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das
Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich ge-
macht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.“
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Bislang hat sich ein großer Teil der Diskussion mit den per-
sönlichen Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern, sowie
Schülern untereinander, beschäftigt. Demnach haben Lehrer ei-
nerseits persönliche Beziehungen zu ihren Schülern, andererseits
entstehen diese nur als Konsequenz ihrer beruflichen Tätigkeit
und sollten nicht als Argument dafür herangezogen werden, ur-
heberrechtlich relevante Nutzungen von der Notwendigkeit
eines Rechteerwerbs auszunehmen. Die Beurteilung von Bezie-
hungen zwischen Schülern ist ebenfalls strittig. Große Klassen,
die sich stetig durch den Umzug alter und das Hinzukommen
neuer Schüler verändern, und Konzepte wie Flex-Klassen spra-
chen zumindest dagegen.

Die Rechtsprechung setzt für das Kriterium der persönlichen
Beziehungen einen engen gegenseitigen Kontakt voraus. Ledig-
lich gleichgerichtete Interessen von mehreren Betroffenen rei-
chen nicht aus (Dreier/Schulze/Dreier, 6. Aufl. 2018, UrhG § 15
Rn. 42). Selbst innerhalb einer Schulklasse von 20 Personen bil-
den sich Freundesgruppen, die miteinander wenig Kontakt
haben. Die Dynamik einer Schulklasse lässt sich viel besser als
gleichgerichtete Interessen der Schüler beschreiben, das Schul-
jahr abzuschließen.

Für die Öffentlichkeit des Unterrichts spricht außerdem, dass
der Gesetzgeber schon im Jahr 1965 entsprechende Schranken-
regelungen in das Gesetz aufgenommen hat (§§ 46, 47, 52, 53
UrhG). Diese wären nicht notwendig gewesen, hätte der Gesetz-
geber den Unterricht als nicht öffentlich angesehen. 

Viele Gerichtsentscheidungen zu § 15 Abs. 3 UrhG basieren
auf der veralteten Annahme, dass die Definition des Öffentlich-
keitsbegriffs den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU überlassen
sei (Schricker/Loewenheim, 5. Aufl. 2017, UrhG § 15 Rn. 388 f.).
Jüngere Literatur und Rechtsprechung sind sich nun jedoch
einig, dass der Begriff „öffentlich“ in Art. 3 InfoSocRL
(2001/29/EG) in der gesamten Union einheitlich auszulegen ist
(Schricker/Loewenheim, 5. Aufl. 2017, UrhG § 15 Rn. 68, § 6 
Rn. 8). Der Bundesgerichtshof hält den Öffentlichkeitsbegriff in 
§ 15 Abs. 3 UrhG zwar noch generell für anwendbar, legt ihn je-

Grundregeln
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doch richtlinienkonform, d. h. entsprechend den Kriterien des
EuGH, aus (Dreier/Schulze, 6. Aufl. 2018, UrhG § 15 Rn. 40).
Dies zeigt sich in jüngeren Urteilen wie z. B. Hintergrundmusik
in Zahnarztpraxen (BGH GRUR 2016, 278). Demnach ist eine
persönliche Verbundenheit gemäß § 15 Abs. 3 UrhG dann anzu-
nehmen, wenn es sich bei dem möglichen Empfängerkreis nicht
mehr um „Personen allgemein“ (gemäß Rechtsprechung des
EuGH) handelt (Schricker/Loewenheim, 5. Aufl. 2017, UrhG 
§ 15 Rn. 376).

Daraus ergibt sich, dass die Öffentlichkeit des Schulunterrichts
gemäß den Kriterien des EuGH beurteilt werden muss. Es sollte
sich nicht mehr auf veraltete deutsche Rechtsprechung bezogen
werden (Schricker/Loewenheim, 5. Aufl. 2017, UrhG § 15 
Rn. 388). Nach EU-Recht sind als Kriterien für die Öffentlich-
keit einerseits die Handlung der Wiedergabe, d.h. dass den Nut-
zern absichtlich und gezielt Zugang zum geschützten Werk ver-
schafft wird, den sie sonst nicht hätten, und andererseits die An-
zahl der Personen, denen das Werk zugänglich gemacht wird, von
Relevanz. Dabei ist auch die kumulative Wirkung zu beachten,
also wieviele der Personen in der Folge Zugang zum selben Werk
haben.   

In der Richtlinie (EU) 2019/790 vom 17. April 2019 über das
Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im Binnenmarkt
hat der EU-Gesetzgeber die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine
Ausnahmeregelung für die digitale Nutzung von geschützten
Werken zur Veranschaulichung im Unterricht vorzusehen 
(EG 28, Art. 5) und geht damit implizit davon aus, dass die Wie-
dergabe von Werken im Unterricht in das Urheberrecht ein-
greift, also öffentlich ist. 

Die Wiedergabe von Werken im Unterricht ist also nach neue-
rer Auffassung als öffentlich im Sinne des § 15 Abs. 3 UrhG an-
zusehen. Für Schulen und Lehrer ist es immer sicherer, von einer
Öffentlichkeit des Unterrichts auszugehen, um Abmahnungen
und Klagen zu vermeiden. 

Grundregeln
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2. Nutzungsarten

 Dürfen Filme im Unterricht vorgeführt werden?

Ja, es dürfen bis zu 15 % eines Films zur Veranschaulichung
des Unterrichts vorgeführt werden. Für die Nutzung von mehr
als 15 % muss das Vorführungsrecht erworben werden (§ 60a
Abs. 1 UrhG).

 Dürfen Radio- und Fernsehsendungen zeitgleich im 
Unterricht wiedergegeben werden?

Ja, es dürfen bis zu 15 % einer Radio- oder Fernsehsendung
zur Veranschaulichung des Unterrichts wiedergegeben werden.
Für die Nutzung von mehr als 15 % muss das Recht der Wieder-
gabe von Funksendungen (§ 22 UrhG) vom Rechteinhaber er-
worben werden  (§ 60a Abs. 1 UrhG erlaubt sonstige öffentliche
Wiedergabe i. S. v. § 15 Abs. 2 UrhG, darunter auch § 22 UrhG).
Bei dem Rechteinhaber kann es sich um die Produktionsfirma
des Filmes, einen Filmhändler, einen Filmverleih oder Ähnliches
handeln, die sich mit dem Handel von Filmlizenzen beschäfti-
gen.

Schulfunksendungen gemäß § 47 UrhG dürfen vollständig auf-
gezeichnet  werden (siehe 5. Ausnahmen).

 Dürfen Filmvorführungen im Kino für den Unterricht
mitgeschnitten werden?

Nein, es ist nicht erlaubt, Filmvorführungen im Kino oder im
Rahmen von Open Air-Veranstaltungen für den Unterricht mit-
zuschneiden oder live zu streamen (§ 60a Abs. 3 Nr. 1 UrhG).
Auch gemäß § 53 Abs. 7 UrhG ist die Aufnahme öffentlicher
Filmvorführungen nur mit Einwilligung des Berechtigten zuläs-
sig. Die AGB von Kinos verbieten generell die Aufnahme von
Filmvorführungen.

9
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 Dürfen Ausschnitte von Filmen bzw. TV-Sendungen für
andere Lehrer kopiert werden?

Ja, Lehrer und Prüfer derselben Bildungseinrichtung können
einander bei der Ausübung der erlaubten Nutzungen (15 %
eines Films bzw. einer Sendung) helfen und erstellte Kopien für
den Unterricht gemäß den Vorschriften weiternutzen (§ 60a 
Abs. 1 Nr. 2 UrhG).

 Dürfen Ausschnitte von Filmen bzw. TV-Sendungen über
den Schulserver zugänglich gemacht werden?

Ja, es dürfen bis zu 15 % eines Films bzw. einer Sendung zur
Veranschaulichung des Unterrichts über das Intranet zugänglich
gemacht werden (§ 60a Abs.1 UrhG). Für mehr als 15 % müssen
die Nutzungsrechte erworben werden (öffentliche Zugänglich-
machung gemäß § 19a UrhG).

Ausschnitte, die nur in einigen Klassen zur Veranschaulichung
des Unterrichts benötigt werden, dürfen nicht für die gesamte
Schule zugänglich gemacht werden. Sollte das beabsichtigt sein,
müssen die Nutzungsrechte erworben werden (Dreier/Schulze,
UrhG, 6. Aufl. 2018, § 60a Rn. 10).

 Welche Regeln gelten für geförderte Filme?

Im Regierungsentwurf des UrhWissG (S. 37) wird auf das
Filmförderungsgesetz (FFG) eingegangen. Danach sind bei der
Nutzung von geförderten Filmen im Unterricht die Sperrfristen
gemäß § 53 FFG zu beachten. Diese betragen z. B. bei DVDs/
Blu-rays und kostenpflichtigen Streamingdiensten 6 Monate ab
Beginn der regulären Kinoauswertung. Das Mitschneiden von
Filmaufführungen in Kinos ist ohnehin verboten (§ 60a Abs. 3
Nr. 1, § 53 Abs. 7 UrhG). DVDs/Blu-rays von geförderten Filmen
werden nicht vor Ablauf der Sperrfrist zum Verkauf angeboten.
Deswegen hat das Erwähnen dieser theoretischen Möglichkeit
nur akademischen Charakter. Es wäre rechtswidrig, wenn eine
Schule innerhalb der Sperrfrist nach dem FFG einen Film nutzt
und sich dabei auf die Zulässigkeit nach § 60a UrhG beruft. 

Nutzungsarten
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3. Unterrichtsarten und Schulveranstaltungen

 Gilt die Regelung auch für die Nutzung im Klassenver-
band?

Ja, es gilt die Grundregel. Es dürfen bis zu 15 % eines Films bzw.
einer TV-Sendung zur Veranschaulichung des Unterrichts genutzt
werden (§ 60a UrhG). Für die Nutzung von mehr als 15 % muss
ein Rechteerwerb erfolgen. 

 Zählt das Kurssystem der Oberstufe als ein Klassenverband?

Nein, aber es gilt trotzdem die Grundregel. Es dürfen bis zu
15 % eines Films bzw. einer TV-Sendung zur Veranschaulichung
des Unterrichts genutzt werden (§ 60a UrhG). Für die Nutzung
von mehr als 15 % muss ein Rechteerwerb erfolgen.

Kurse in der Oberstufe werden manchmal als regelmäßig zu-
sammen unterrichtete Gruppen bezeichnet (im Gegensatz zum
Klassenverband), aber das Gesetz unterscheidet nicht zwischen
den verschiedenen Möglichkeiten der Zusammensetzung der
Klassen oder der Kurse. 

 Welche Regeln gelten bei der Zusammenfassung mehre-
rer Klassen?

Die Ausnahmebestimmung des § 60a UrhG gilt unabhängig
von der Zusammensetzung der Unterrichtsklasse. Solange die
Nutzung der Veranschaulichung des Unterrichts dient, dürfen
gemäß § 60a UrhG bis zu 15 % eines Films bzw. einer TV-Sen-
dung genutzt werden. Darüber hinaus müssen die Nutzungs-
rechte erworben werden.

 Dürfen bei der Nachmittagsbetreuung im Rahmen der
Ganztagsschule auch bis zu 15 % eines Films bzw. einer
Sendung genutzt werden?

Nein. Die Nachmittagsbetreuung zählt im Regelfall nicht zum
lehrplanmäßigen Unterricht. Deshalb findet die Schrankenrege-
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lung des § 60a UrhG bei solcher Betreuung keine Anwendung.
Für die Nutzung von Filmen bzw. Sendungen müssen die Nut-
zungsrechte erworben werden (siehe Abschnitte 6. und 7.).

 Welche Regeln gelten bei Schulveranstaltungen?

Die Nutzung von Filmen bzw. TV-Sendungen bei Schulfesten,
Projekttagen, Weihnachtskonzerten, Tagen der offenen Tür, au-
ßerschulischen Leistungswettbewerben und anderen Schulver-
anstaltungen (RegE des UrhWissG, S. 37) fällt nur dann unter
die Ausnahmebestimmung des § 60a UrhG, soweit die Veranstal-
tung der Präsentation des Unterrichts oder der Unterrichts- oder
Lernergebnisse dient. Unter folgenden Bedingungen dürfen
gemäß § 60a UrhG bis zu 15 % eines Films bzw. einer Sendung
genutzt werden:

• der Ausschnitt wurde vorher schon für den Unterricht ver-
wendet (RegE des UrhWissG, S. 37),

• die Nutzung des Ausschnitts muss der Präsentation des Un-
terrichts oder von Unterrichts- oder Lernergebnissen die-
nen (§ 60a Abs. 1 Nr. 3) und

• es wird kein Eintrittsgeld oder allenfalls ein Eintrittsgeld in
Form von Unkostenbeiträgen erhoben (RegE des Urh -
WissG, S. 37).

Sollte eine der Bedingungen nicht zutreffen oder mehr als
15 % eines Films bzw. einer TV-Sendung genutzt werden, müssen
– wie bei jeder anderen öffentlichen Veranstaltung – die Nut-
zungsrechte erworben werden. 

Unterrichtsarten und Schulveranstaltungen
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Wo wird der Film/
die Sendung 

genutzt?

Schulveranstaltung Unterricht Nachmittagsbetreuung

Nutzungsrechte 
benötigt

Ausschnitt (max. 15%) darf
genutzt ewerden, ansonsten

Nutzungsrechte benötigt

Nutzungsrechte
benötigt

Zweck: Präsentation des
Unterrichts, von

Unterrichts- oder
Lernergebnissen?

ja ja

ja

nein
nein

nein

Film/Sendung schon vorher
für den Unterricht genutzt?

Zweck: Veranschaulichung
des Unterrichts?

4. Checkliste: Darf der Film oder die Sendung 
genutzt werden?

Die Checkliste dient als Überblick über die geltenden Rege-
lungen zur Nutzung von Filmen und Sendungen an der Schule
(§ 60a UrhG). Sie stellt dar, in welchen Fällen Nutzungsrechte
erworben werden müssen und wann die Ausnahmeregel Anwen-
dung findet, die eine Nutzung von bis zu 15 % eines Films bzw.
einer TV-Sendung erlaubt.

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Ausnahmen für be-
stimmte Arten von Filmen und TV-Sendungen erläutert.

 Beispiel 1 – „Toni Erdmann“

Ein Schüler hat eine DVD/Blu-ray des Filmes „Toni Erdmann“
mitgebracht und fragt einen Lehrer, ob der Film im Unterricht

13
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Checkliste: Darf der Film oder die Sendung genutzt werden?

oder in der Nachmittagsbetreuung abgespielt werden kann. Wel-
che Regelung gilt hier?

Für die Vorführung im Unterricht benötigt der Lehrer das Vor-
führungsrecht, da „Toni Erdmann“ ein reiner Unterhaltungsfilm
ist. Es ist schwer zu rechtfertigen, dass er zur Veranschaulichung
des Unterrichts dienen könnte. Deswegen dürfen nicht einmal
15 % gezeigt werden. 

Die Vorführung des Films im Rahmen der Nachmittagsbetreu-
ung ist nur rechtmäßig, wenn dafür vorher das Vorführungsrecht
erworben wurde. Das Vorführungsrecht müssen Lehrer oder Er-
zieher nicht selbst erwerben. Das geschieht in der Regel über die
Bildstellen und Medienzentren bzw. über den Schulträger. Im
Einzelfall kann auch die Schule das Vorführungsrecht erwerben. 

14
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5. Ausnahmen: Bildungsmedien, kurze Filme,
Schulfunk, Reden, Nachrichten

 Beispiel 2 – Vorführung von Bildungsmedien

Der Biologielehrer möchte im Unterricht einen Lehrfilm über
die Photosynthese zeigen, um das aktuelle Unterrichtsthema zu
veranschaulichen. Darf er das, ohne den Rechteinhaber um Er-
laubnis zu fragen?

Wenn der Film ausschließlich für den Unterricht an Schulen
bestimmt ist und eine entsprechende Kennzeichnung als Bil-
dungsmedium hat, muss das Vorführungsrecht erworben werden
(§ 60a Abs. 3 Nr. 2 UrhG). Den Rechteerwerb nimmt in der
Regel nicht der Lehrer, sondern die Bildstelle oder das Medien-
zentrum vor. 

Viele Lehrfilme für verschiedenste Unterrichtsfächer werden
unter www.schulfilme-im-netz.de angeboten. Erwirbt man dort
eine Lizenz, wird ein Downloadlink bereitgestellt.

 Beispiel 3 – Vorführung von kurzen Filmen

Der Englischlehrer möchte einen Kurzfilm zeigen, den seine
Klasse danach analysieren soll. Kann er hiervon auch nur maxi-
mal 15 % zeigen?

Filme von einer Länge von bis zu 5 Minuten dürfen in ihrer
gesamten Länge  genutzt werden, da sie als Werke geringen Um-
fangs unter § 60a Abs. 2 UrhG fallen (RegE des UrhWissG, 
S. 35). Das ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass es sich
um keine speziell gekennzeichneten Lehrfilme (Bildungsme-
dien) handelt (siehe Beispiel 2).

 Beispiel 4 – Nutzung von Schulfunksendungen

Darf der Französisch-Lehrer die Schulfernsehsendung „Planète
Némo“ von SWR und WDR zeitgleich im Unterricht zeigen bzw.
für den Unterricht aufzeichnen?

15
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Ja, als Schulfunk bzw. Schulfernsehen bezeichnete Sendungen
dürfen gemäß § 47 UrhG zeitgleich im Unterricht wiedergegeben
werden. Die zeitgleiche Wiedergabe ist zwar nicht explizit gesetz-
lich geregelt, aber nach herrschender Meinung erlaubt. Gemäß 
§ 47 UrhG dürfen Schulfunksendungen auch auf Bild- und Ton-
trägern aufgezeichnet und später im Unterricht abgespielt wer-
den. Diese Bild- und Tonträger dürfen nur für den Unterricht ver-
wendet werden. Die Aufzeichnungen sind am Ende des Schul-
jahres zu löschen. Es ist umstritten, ob die Schulfunksendungen
nur von schuleigenen Geräten in der Schule aufgezeichnet wer-
den dürfen oder ob das ein Lehrer  auch privat tun kann. 

Achtung: Schulfunk in diesem Sinne bezeichnet Sendungen
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die speziell für den Un-
terrichtseinsatz gedacht sind (§ 47 UrhG). Mit Schulfunk sind
nicht Radio- oder Fernsehsendungen gemeint, die schulintern
von den Schülern veranstaltet werden. 

 Weitere Ausnahmen für Funk

Die folgenden Radio- und Fernsehübertragungen können ver-
vielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden: 

• Reden, die bei öffentlichen Verhandlungen vor staatlichen,
kommunalen oder kirchlichen Organen gehalten worden
sind (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 UrhG),

• vermischte Nachrichten und Tagesneuigkeiten (§ 49 Abs. 2
UrhG).

Ausnahmen

16
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6. Bezugsquellen für Filme und Sendungen

 Beispiel 5 – Vorführung einer privat erworbenen
DVD/Blu-ray

Der Geschichtslehrer hat eine DVD/Blu-ray des Filmes „Der
Untergang“ privat erworben. Darf er diese DVD/Blu-ray im Un-
terricht zeigen, ohne den Rechteinhaber um Erlaubnis zu fragen?

Eine privat erworbene DVD/Blu-ray darf nur privat genutzt
werden.  Sofern der Geschichtslehrer bis zu 15 % des Films zur
Veranschaulichung des Unterrichts nutzt, ist dieses Handeln auf
Grundlage von § 60a UrhG zulässig. Um den ganzen Film vor-
zuführen, müssen die Nutzungsrechte erworben werden.

Dass eine DVD/Blu-ray nur für private Zwecke genutzt werden
darf, kann dem auf jeder DVD/Blu-ray abgedruckten bzw. im Vor-
spann/ Abspann zu lesenden Rechtetext (AGB) entnommen wer-
den.

 Beispiel 6 – Vorführung einer aus der Videothek 
ausgeliehenen DVD/Blu-ray

Der Geschichtslehrer überlegt jetzt, ob sich an der Beurteilung
etwas ändert, wenn er die DVD/Blu-ray „Der Untergang“ in einer
Videothek ausborgt?

Nein. Die Vorführung eines aus einer Videothek zur Veran-
schaulichung des Unterrichts ausgeliehenen Filmes ist auf
Grundlage von § 60a UrhG nur bis zu einer Länge von 15 % ge-
stattet. Videotheken übertragen ihren Kunden (im Rahmen der

17

Praxistipp:
Bildstellen, Medienstellen, Medienzentren und Landesfilmdien-
ste bieten eine Vielzahl an Filmen und Sendungen (v. a. des
Schulfernsehens) zum Verleih an, die speziell für die Nutzung
im Unterricht bzw. zu Unterrichtszwecken lizenziert sind. Viele
dieser Verleihstellen bieten auch den Download und das Strea-
ming der Filme bzw. TV-Sendungen an (s. Abschnitt 6.).
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AGB) nur das Recht zur privaten Nutzung. Die auf Grundlage
von § 60a UrhG gestattete Nutzung darf nicht durch vertragliche
Regelungen (z.B. AGB) eingeschränkt werden (§ 60g UrhG).

 Dürfen Videos von Youtube oder ähnlichen Portalen im
Unterricht gezeigt werden?

Legal eingestellte Videos auf Youtube und ähnlichen Portalen
sind nur für die private Nutzung freigegeben. Das ergibt sich
aus dem Lizenzvertrag, d.h. den AGB: „Sie erklären sich damit
einverstanden, Zugriff auf Nutzervideos nur in der Form des
Streamings und zu keinen anderen Zwecken als der rein persön-
lichen, nicht-kommerziellen Nutzung, und nur in dem Rahmen
zu nehmen, der durch die normale Funktionalität der Dienste
vorgegeben und erlaubt ist“ (6.1 K Youtube Nutzungsbedingun-
gen).

Ohne den Erwerb von Nutzungsrechten dürfen bis zu 15 %
eines Videos zur Veranschaulichung des Unterrichts gezeigt wer-
den. Nur Videos, die ausdrücklich als freie Inhalte („Creative
Commons“) gekennzeichnet sind, können uneingeschränkt ge-
nutzt werden, sofern sich das aus den AGB ergibt.

Hier gilt jedoch auch die Ausnahme für Videos von bis zu 
5 Minuten Länge. Diese dürfen vollständig genutzt werden.

Achtung: Illegal im Internet eingestellte Inhalte dürfen nicht
für den Unterricht verwendet werden.

 Dürfen Streamingdienste wie Netflix oder Amazon
Prime genutzt werden?

Die Filme, die bei solchen Diensten angeboten werden, sind
nur für die private Nutzung freigegeben. Das ergibt sich aus dem
Lizenzvertrag, d.h. den AGB. Ohne den Erwerb von Nutzungs-
rechten können nur bis zu 15 % eines Films zur Veranschauli-
chung des Unterrichts wiedergegeben werden. Das ergibt sich
aus der Schrankenregelung des § 60a UrhG.

Es kann jedoch Ausnahmen geben, z. B. erlaubt der Anbieter
Netflix die Vorführung von speziell gekennzeichneten Dokumen-
tationen zu Bildungszwecken (help.netflix.com/de/node/57695). 

18

Bezugsquellen
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 Dürfen die Inhalte von Bildungsservern genutzt werden?

Ja, die Bundesländer stellen Lehrkräften und Schülern Bil-
dungsportale zur Verfügung, bei denen es zahlreiche für den Un-
terricht lizenzierte Medien gibt. Darunter sind viele Filme und
Bildungssendungen. Für den Zugriff auf diese Portale werden
Zugangsdaten benötigt. Die Medien sind jedoch kostenlos nutz-
bar (s. Tabelle Bildungsportale).

19

Bezugsquellen

Baden Württemberg
SESAM sesammediathek

direktlmz.lmz-bw.de

Medienzentren
Baden-Württemberg bw.edupool.de

Bayern MEBIS www.mebis.bayern.de

Berlin MOM berlin.edupool.de

Brandenburg Medienzentren
Brandenburg bb.edupool.de

Bremen LIS bremen.edupool.de

Hamburg Schulmediathek HH hh.edupool.de

Hessen Medienzentren 
Hessen hessen.edupool.de

Mecklenburg-Vor-
pommern

Medienzentren
MVP mvp.edupool.de

Niedersachsen
Merlin search.merlin.nibis.de

Medienzentren 
Niedersachsen

niedersachsen.edu-
pool.de

Nordrhein-Westfalen EDMOND www.edmond-nrw.de

Rheinland-Pfalz OMEGA omega.bildung-rp.de
Saarland ODIMsaar saarland.edupool.de
Sachsen MeSax www.mesax.de

Sachsen-Anhalt
emuTUBE www.bildung-

lsa.de/emutube.html

Medienportal lsa.datenbank-
bildungsmedien.net

Schleswig-Holstein IQSH Mediathek sh.edupool.de

Thüringen Thür. Medienzentren th.edupool.de
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 Dürfen Online-Mediatheken von Fernsehsendern 
genutzt werden?

Das Online-Angebot von Fernsehsendern ist generell nur für
die private Nutzung freigegeben. Das ergibt sich aus dem Lizenz-
vertrag, d.h. in der Regel den AGB. Ohne Erwerb von Nutzungs-
rechten können nur bis zu 15 % eines Films bzw. einer TV-Sen-
dung zur Veranschaulichung des Unterrichts wiedergegeben
werden.

Es gibt jedoch eine Ausnahme: Online-Mediatheken des
Schulfernsehens erlauben den Einsatz ihrer Sendungen im Un-
terricht. Dazu zählen:

• Planet Schule – www.planet-schule.de/sf/filme-online.php
• ARD-alpha – www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/

schulfernsehen/index.html
• alpha Lernen – www.br.de/alphalernen/index.html 
• GRIPS – www.br.de/grips/index.html 
• Educ’ARTE – www.educarte.de
Die BBC bietet ebenfalls ein Online-Bildungsprogramm an,

wofür englische Schulen allerdings eine „Educational Recording
Agency“ (ERA)-Lizenz benötigen. Deutsche Schulen sollten
sich bei Nutzungsfragen direkt an die BBC wenden.

 Dürfen Filme genutzt werden, die als freie Inhalte 
zählen?

Freie Inhalte werden meisten unter sog. „Creative Commons“-
Lizenzen angeboten. Ihre Nutzung ist kostenfrei. Die Vorfüh-
rung von freien Filmen im Unterricht ist unter allen Lizenzmo-
dellen gestattet (siehe Freie Inhalte und OER).

Achtung: Um rechtswidriges Handeln zu verhindern, sollte
sich der Nutzer/der Lehrer in jedem Fall die AGB durchlesen
bzw. an kompetenter Stelle, wie z.B. dem Medienzentrum, nach-
fragen.

Videoportale wie Youtube und Vimeo erlauben die Nutzung
von Videos auf der Grundlage von CC-Lizenzen. 

20
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Europeana ist eine virtuelle Bibliothek. Sie ist eine gemein-
same Medienplattform von zahlreichen europäischen Museen
und Archiven (www.europeana.eu). Bei der Suche ist es möglich,
die Treffer nach Lizenzarten und Freigaben zu filtern (unter
„Freie Nachnutzung“). Für den Unterricht geeignet wären z. B.
die dort verfügbaren verschiedensprachigen Filme aus dem Er-
sten Weltkrieg. Die Filme lassen sich entweder direkt auf der Eu-
ropeana-Website abspielen oder es gibt einen Link zu einer an-
deren Seite.

Das „Internet Archive“ ist ein gemeinnütziges US-amerikani-
sches Projekt in Form einer digitalen Bibliothek, welches tau-
sende Filme und Videos zur Verfügung stellt (www.archive.org).
Viele der Filme gelten jedoch nur in den USA als gemeinfrei
(weil auf Urheberrechte verzichtet wurde oder die gesetzliche
Schutzfrist  abgelaufen ist), während  in Deutschland der Urhe-
berrechtsschutz noch uneingeschränkt besteht. Unter www.ar-
chive.org sind zahlreiche Filme und Videos auf Grundlage von
CC-Lizenzen, die auch für Deutschland gelten, abrufbar.
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7. Lizenzerwerb 

Um mehr als 15 % eines Films bzw. einer Sendung zur Veran-
schaulichung des Unterrichts zu nutzen oder um einen Film bzw.
eine Sendung zu anderen Zwecken (z. B. Unterhaltung) zu nut-
zen, wird eine Lizenz benötigt. Diese kann bei dem Rechteinha-
ber (Produktionsfirma, Filmverleih, Filmhändler oder ähnliches)
z. B. auf Grundlage eines Lizenzvertrages erworben werden. Der
Rechteinhaber ist meistens die Produktionsfirma, der Fernseh-
sender oder der Verleiher.

Manche Filmemacher bzw. Rechteinhaber, darunter vor allem
Dokumentarfilmer, vergeben die Erlaubnis zur Nutzung ihrer
Filme auch selbst und können direkt von Lehrkräften kontak-
tiert werden.

 Wo können Lizenzen erworben werden?

Nutzungsrechte, z. B. das Vorführungsrecht, können über Li-
zenzen direkt bei dem Rechteinhaber erworben werden.

Es können auch Lizenzen von Filmhändlern erworben wer-
den. Dazu zählen u.a. das FWU, die MPLC Deutschland, Mat-
thias-Film, das Filmsortiment.de, BJF Clubfilmothek und das
kfw Katholische Filmwerk – filmwerk.de (eine vollständige Liste
gibt es unter www.filme-im-unterricht.de/anbieter). Lizenzen für
einzelne Filme können sowohl von Schulen als auch von Lehr-
kräften erworben werden. Viele dieser Händler bieten auch
Schirmlizenzen und Schullizenzen an. Erstere erlauben die Nut-
zung eines ganzen Repertoires an Filmen. Letztere sind speziell
für Schulen angepasst und enthalten eine Reihe von relevanten
Nutzungsrechten. 

 Beispiel 7 – Lizenz für DEFA-Filme

Ein Deutschlehrer möchte den Spielfilm „Der Untertan“ in der
DEFA-Verfilmung von Wolfgang Staudte (1951) im Unterricht
zeigen. Wo kann er die Nutzungsrechte für den DEFA-Film er-
werben?

22
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Sämtliche Nutzungsrechte an den Filmen, die zum DEFA-
Filmstock gehören, liegen heute bei der DEFA-Stiftung. Zum
DEFA-Filmstock gehören alle Filme, die von der Gründung der
DEFA am 17.05.1946 bis zum 30.06.1990 in den vier DEFA-Stu-
dios hergestellt wurden. Auf Grundlage eines bis zum 31.12.2022
laufenden Vertrages ist die Progress Film-Verleih GmbH berech-
tigt, den DEFA-Filmstock weltweit zu vermarkten. Das Vorfüh-
rungsrecht für den DEFA-Filmstock liegt davon abweichend bei
der Stiftung Deutsche Kinemathek. Der Deutschlehrer muss sich
deshalb an die Stiftung Deutsche Kinemathek wenden, wenn er
das Vorführungsrecht für den Film erwerben will und an den
Progress Film-Verleih GmbH, wenn er andere Nutzungsrechte
(Videogramm, On-demand, TV) benötigt.

Achtung: Auf Verträge, die von Bildstellen vor dem 03.10.1990
auf dem Gebiet der neuen Bundesländer abgeschlossen worden
sind, kann heute die Nutzung von DEFA-Filmen nicht mehr ge-
stützt werden.

23
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8. Exkurs: Historische Filmnutzung an Schulen

Wenn ein Lehrer seiner Klasse im Jahre 1966 einen Film zei-
gen wollte, musste er die entsprechende 16mm-Kopie von der
Bildstelle bzw. dem Medienzentrum holen. Durch den Erwerb
der Kopie wurde auch immer gleich das Vorführungsrecht über-
tragen. Als Lizenzzeit wurde „Print life“ vereinbart. Das bedeu-
tet, dass der Film infolge des mit jeder Nutzung einhergehenden
physischen Verschleißes irgendwann nicht mehr abspielbar –
richtigerweise nicht mehr ansehbar – war. Die Nutzung anderer
Filme war allein schon nach dem Stand der Technik nicht mög-
lich. Deswegen war in der Fassung des UrhG vom 09.09.1965
(mit Ausnahme von § 47 UrhG) an keiner Stelle die Nutzung des
bewegten Bildes im Schulunterricht geregelt. 

Stattdessen gab und gibt es eine Regelung, die den besonderen
Schutz des Filmes deutlich gemacht hat: Gemäß § 52 Abs. 3
UrhG ist die öffentliche Vorführung eines Filmwerkes stets nur
mit Einwilligung eines Berechtigten zulässig. 

In den 1970ern sind VHS-Kassetten und den 1990ern die
DVDs/Blu-rays auf den Markt gekommen. Den Käufern wird
jeweils nur das Recht zur privaten Nutzung übertragen.

Der heutige Stand der Technik ermöglicht es, z. B. durch privat
erworbene DVDs/Blu-rays oder Videoportale, Filme im Unter-
richt zu zeigen, für die nicht die entsprechenden Nutzungsrechte
erworben wurden. Das UrhWissG hat die Regeln zur Medien-
nutzung an Schulen modernisiert. Die Rechteinhaber werden an
solchen Nutzungen beteiligt. Das UrhWissG erlaubt erstmals die
Vorführung von Filmausschnitten ohne Erwerb des Vorfüh-
rungsrechts zu Unterrichtszwecken, weil es hiefür nun einen ge-
setzlichen Basiszugang (Zwangslizenz) gibt.
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Berliner Bibliothek zum Urheberrecht hgg. von Stefan Haupt 
Band 2

 Stefan Haupt

 

Die Motion Picture Licensing Company Deutschland GmbH 
(MPLC) informiert Sie mit der vorliegenden Broschüre über die  
rechtliche Situation bei Einsatz von Filmwerken im Unterricht. 
Der Text ist dem in Kürze im MUR-Verlag erscheinenden Band 
„Urheberrecht in der Schule“, 3. Auflage, entnommen. Autor die-
ses Buches ist Dr. Stefan Haupt, Rechtsanwalt in Berlin, der vielfach 

als Autor und Vortragender zum Urheberrecht, speziell zu Rechtsfra-

gen im Bildungsbereich, hervorgetreten ist.  

(www.haupt-rechtsanwaelte.de) 

MPLC Deutschland ist Ihr Partner beim Erwerb von Lizenzen für die 

Vorführung von Unterhaltungs- und Bildungsfilmen in der Schule. Als 

internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles (USA) ist  

MPLC mittlerweile auf fünf Kontinenten in mehr als 30 Ländern  

vertreten. 

MPLC kann Ihnen für die Werke von mehreren hundert Filmprodu-

zenten, Filmverleihern und Fernsehproduzenten Lizenzen für die  

öffentliche Wiedergabe erteilen. Schnell – unkompliziert – günstig 

und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Gemeinsam mit ihren  

Partnern vermittelt MPLC Wissen zum Urheberrecht für Schulen.

Band 2  Berliner Bibliothek zum Urheberrecht

Film und Fernsehen  
im Unterricht 
Auszug aus „Urheberrecht in der Schule“

MUR-Verlag • Passau
  
www.mur-verlag.de
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